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Beschluss des Landtages eines Gesetzes zur Änderung des Ersten Gesetzes 
zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Jugendförderungsge-
setz – JuFöG -) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Landtag hat die Änderung des Gesetzes zur Änderung des Ersten Gesetzes zur 
Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes beschlossen.  

Das Jugendförderungsgesetz wurde modernisiert und erweitert. Es umfasst z.B. wei-
tere Beteiligungsrechte von Kindern- und Jugendlichen. Um diese zu stärken, wird 
künftig „ein Mitglied aus Jugendmitbestimmungsgremien, soweit diese in einem 
Landkreis oder einer kreisfreien Stadt bestehen und demokratisch legitimiert sind“, 
beratendes Mitglied des Jugendhilfeausschusses sein (§ 48 JuFöG Absatz 2). 

Mit der Ergänzung des JuFöG um Paragraph 23a wird selbstständig tätigen Perso-
nen der Verdienstausfall erstattet, der durch die ehrenamtliche Jugendarbeit ent-
steht. Diese Gleichstellung mit beruflich Beschäftigten ist ein wichtiger Schritt, um die 
in unserem Land unschätzbar wichtige ehrenamtliche Jugendarbeit zu stärken und 
um einen weiteren Personenkreis zu erfassen.  
Die Umsetzung der Verdienstausfallerstattung für Selbstständige wird in der „Landes-
verordnung über die Freistellung für ehrenamtliche Mitarbeit in der Jugendarbeit 
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(Freistellungsverordnung FreiStVO)“ geregelt. Die Verordnung wird aktuell in dieser 
Hinsicht angepasst. 

Die Besetzung des Landesjugendhilfeausschusses (LJHA) findet sich in § 51 JuFöG. 
Die Anzahl der stimmberechtigen Mitglieder wurde um eins auf 16 erhöht. Künftig  

sind zusätzlich private Träger bei den Vorschlagsrechten zur Besetzung des LJHA zu 
berücksichtigen. Auch diese neue Regelung greift aktuelle Entwicklungen auf:  
Große Teile der Trägerlandschaft werden in Schleswig-Holstein durch die Landesar-
beitsgemeinschaft der privaten Träger vertreten und effektiv qualitätsverbessernde 
Maßnahmen und Vereinbarungen im Bereich der Jugendhilfe wären für das Land 
ohne Beteiligung der privaten Träger kaum zu erreichen. So wurden sie bereits in der 
Vergangenheit in Gesetzgebungsverfahren und Anhörungen beteiligt.  

Die gesetzlichen Neuerungen des JuFöG werte ich als große Bereicherung für die 
künftige Zusammenarbeit. Sie greifen das Engagement und den Gestaltungswillen 
einer politisch aktiven und interessierten Jugend auf, fördern das Ehrenamt und bil-
den die Realität der Trägerlandschaft ab.  

Welche Impulse sich daraus ergeben, darauf bin ich gespannt!  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thorsten Wilke 
Leiter des Landesjugendamtes 
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